
 

 

STADT GÜGLINGEN 
Tagesordnungspunkt Nr. 3 

Vorlage Nr. 24/2017 
Sitzung des Gemeinderats 

am 07.02.2017 
-öffentlich- 

 
 

Haushaltsplanung 2017 
Investitionsprogramm 2017 - 2020 
 
Antrag zur Beschlussfassung: 
 
Der Gemeinderat nimmt das Investitionsprogramm für die Jahre 2017 – 2020 zur 
Kenntnis. Ein Beschluss über die tatsächlichen Maßnahmen für das Jahr 2017 ff. 
wird erst im Rahmen der Haushaltsverabschiedung gefasst. 
 
 

ABSTIMMUNGSERGEBNIS 
 Anzahl  

Ja-Stimmen   

Nein-Stimmen   

Enthaltungen   

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Themeninhalt: 
 
Die Stadt Güglingen hat zum 01.01.2017 auf das Neue Kommunale Haushalts- und 
Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. In den Vorjahren war es üblich, dem 
Gemeinderat die Investitionen für das jeweilige Haushaltsjahr zusammen mit der 
Einbringung des Gesamt-Haushaltsplanes zu präsentieren. Aufgrund der zahlreichen 
Umstellungsarbeiten in Bezug auf die Haushaltsplanaufstellung (Erfassen der 
Planzahlen auf Basis der neuen Haushaltsstruktur, Umstellung der Anlagen etc.), hat 
sich die Verwaltung dazu entschieden, den Großteil der Investitionen für das Jahr 
2017 in einer separaten Sitzung vorzustellen. In vielen Fällen handelt es sich um 
Maßnahmen, die bis weit in die Folgejahre reichen. Aus diesem Grund sollen auch 
die Investitionen für die Jahre 2018 – 2020 aufgezeigt werden. 
 
In der Anlage 1 wurden die größten Maßnahmen des Planjahres 2017 sowie der 
Folgejahre aufzeigt. Es handelt sich hierbei ausdrücklich um keine abschließende 
Liste. Zum Teil wurden auch Vorhaben aufgeführt, für die seitens des Gemeinderates 
noch kein Grundsatz- bzw. Baubeschluss gefasst wurde. Es ist daher möglich, dass 
speziell die Ausgaben in den Jahren 2018 - 2020 nicht oder mit geringeren Beträgen 
anfallen werden.  
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Die aufgeführten Maßnahmen sollen dem Gemeinderat vor dem Beschluss der 
Haushaltssatzung bzw. des Haushaltsplanes 2017 einen Überblick über die 
anstehenden Investitionen der nächsten Jahre ermöglichen.  
Noch zu erwähnen ist, dass Projekte, die bereits im Jahr 2016 oder früher begonnen 
wurden und bis zum Jahresende 2016 nicht abgeschlossen werden konnten, im Jahr 
2017 teilweise nochmal finanziert werden müssen. Hintergrund ist, dass für solche 
Maßnahmen im Jahr 2016, wie bisher möglich, keine Haushaltsreste gebildet werden 
können. Solche Maßnahmen wurden in der Anlage 1 entsprechend gekennzeichnet. 
 
In der Anlage 2 wurde eine vorläufige Hochrechnung des Ergebnis- und des 
Finanzhaushaltes für das Jahr 2017 dargestellt. Die Zahlen basieren auf den bisher 
im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung ermittelten Ergebnissen und 
Berechnungen. Es wird hier ebenfalls ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich 
keinesfalls um abschließende bzw. verbindliche Zahlen für den Haushalt 2017 
handelt. Es können sich auch hier bis zur Einbringung des Haushaltes noch 
Änderungen ergeben.  
Vielmehr soll ein vorläufiger erster Eindruck in das NKHR vermittelt werden, da das 
Ergebnis des Ergebnishaushaltes unmittelbare Auswirkungen auf die 
Finanzierungsspielräume der Zukunft hat. Nähere Erläuterungen erfolgen in der 
Sitzung.  
  
 

27.01.2017, Behringer 
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